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Wer wir sind: Zukunftswerkstatt für das Recht der Energiewende

• Leitfrage: Wie muss sich der Rechtsrahmen ändern, um die energie- und klimapolitischen 
Ziele zu erreichen? 

• 2011 in Würzburg gegründet. 
• Stiftungszweck: Förderung von Rechtswissenschaft und guter Gesetzgebung auf dem Gebiet 

des Klimaschutz- und Umweltenergierechts. 
• Eigene Projekte, Aufträge der öffentlichen Hand, Veranstaltungen, Veröffentlichungen, 

Vorträge.
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Projekt EU-ArchE: Beobachten, auswerten, erklären.

Die finalen Rechtsakte des 
EU-Winterpakets  –

Governance, Erneuerbare 
Energien, Strommarkt

Der künftige EU-
Rechtsrahmen für neue 
Vermarktungsmodelle für 
Strom aus erneuerbaren 
Energien

Neue EU-Vorgaben für 
Herkunftsnachweise und 
Stromkennzeichnung? 

EU-Energie-Winterpaket: 
Ergebnisse der Trilog-
Verhandlungen 

ROCs und EU-VNB – neue 
Netzakteure im EU-
Energie-Winterpaket

Unbundling von Speichern 
und Ladesäulen in der 

neuen Strommarkt-
richtlinie

Neuer EU-Rechtsrahmen 
für Eigenversorger

Priority Dispatch und 
Redispatch: Neue EU-
Vorgaben für den Umgang 
mit EE-Strom 

EU-ArchE
(Eine neue EU-Architektur für die Energiewende)

Gefördert durch:

Veröffentlichungen,
Veranstaltungen,
Vorträge:
https://stiftung-
umweltenergierecht.de/
projekte/eu-arche/
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Vortragsübersicht

Überblick: EU-Gesetzespaket 
„Saubere Energie für alle Europäer“

Motivlage des EU-Gesetzgebers: 
EE-Eigenversorger als aktiver Kunde

Eigenversorgung: Vergleich EU-
Vorgaben mit EEG 2017

Fazit
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EU-GESETZESPAKET „SAUBERE ENERGIE 
FÜR ALLE EUROPÄER“

ÜBERBLICK
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Neuer EU-Energierechtsrahmen 2021-2030

Quelle: EU-Kommission
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Stand des Gesetzgebungsverfahrens

8

Quelle: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans.
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Überblick Gesetzespaket „Saubere Energie für alle Europäer“
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EE-EIGENVERSORGER ALS AKTIVER
KUNDE

Motivlage des EU-Gesetzgebers
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Ziele der Elektrizitätsbinnenmarkt-RL

(Auszüge aus den Erwägungsgründen)
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EE-Eigenversorger: Spezialfall des aktiven Kunden 

Aktiver Kunde 
(Art. 2 Nr. 8 Elektrizitätsbinnenmarkt-RL)

EE-Eigenversorger
(Art. 2 Nr. 14/15 EE-RL)

Endkunden oder eine Gruppe gemeinsam 
handelnder Endkunden, 
➢ der bzw. die an Ort und Stelle innerhalb 

definierter Grenzen oder – sofern ein 
Mitgliedstaat es gestattet – an einem 
anderen Ort 

➢ erzeugte Elektrizität verbraucht oder 
speichert oder 

➢ eigenerzeugte Elektrizität verkauft oder
➢ an Flexibilitäts- oder 

Energieeffizienzprogrammen teilnimmt, 
➢ sofern es sich dabei nicht um seine bzw. 

ihre gewerbliche oder berufliche 
Haupttätigkeit handelt.

Endkunden, 
➢ der an Ort und Stelle innerhalb definierter 

Grenzen oder, sofern die Mitgliedstaaten 
das gestatten, an einem anderen Ort 

➢ für seine Eigenversorgung erneuerbare 
Elektrizität erzeugt und 

➢ eigenerzeugte erneuerbare Elektrizität 
speichern oder verkaufen darf, 

➢ sofern es sich bei diesen Tätigkeiten 
— im Falle gewerblicher Eigenversorger im 
Bereich erneuerbare Elektrizität — nicht um 
die gewerbliche oder berufliche 
Haupttätigkeit handelt.

Gemeinsam handelnde Eigenversorger:
➢ Mind. zwei gemeinsam handelnde 

Eigenversorger (s.o.), 
➢ die sich in demselben Gebäude oder 

Mehrfamilienhaus befinden.
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EIGENVERSORGUNG: VERGLEICH 
EU-VORGABEN MIT EEG 2017
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Abgaben und Umlagen: Strenger Grundsatz, weite Ausnahmen 

Grundsatz (Art. 21 Ab. 2 a) ii) EE-RL)
Eigenerzeugter EE-Strom, der an Ort und Stelle verbleibt, darf weder 
diskriminierenden oder unverhältnismäßigen Verfahren noch jeglichen
Abgaben, Umlagen oder Gebühren unterworfen werden.

Zu beachten: Beihilferechtlicher Vorbehalt (Art. 21 Abs. 7 EE-RL).

Ausnahmen (Art. 21 Abs. 3 EE-RL)
An Ort und Stelle selbst genutzter eigenerzeugter EE-Strom darf in 
Abgaben oder Gebühren einbezogen werden, wenn:

1. der vom Eigenversorger erzeugte Strom auf effektive Weise durch 
eine Förderregelung unterstützt wird und die Belastung nicht die 
Wirtschaftlichkeit des Projekts und den Anreizeffekt der Förderung 
untergräbt oder

2. ab 12/2026 der Anteil von EE-Eigenversorgungsanlagen 8% der 
gesamten in einem MS installierten Stromerzeugungskapazität 
übersteigt und KNA durch nationale Regulierungsbehörde oder

3. der Strom in einer Anlage > 30 kW erzeugt wird.
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EEG-Umlage: Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers

Anlagen ≤ 10 kW Anlagen > 10 kW ≤ 30 kW Anlagen > 30 kW

✓ EEG-Umlage entfällt 
bereits nach derzeitiger 
Rechtslage für 
höchstens 10 MWh/a 
selbst verbrauchten 
Stroms (§ 61a Nr. 4 EEG 
2017).

✓ Anlagen mit 
Einspeisevergütung für 
Überschussstrom, wenn 
Anlagenbetrieb „unter 
dem Strich“ durch 
Erhebung der EEG-
Umlage nicht 
unwirtschaftlich. 

X Ausgeförderte Anlagen.
X PV-Anlagen nach 

Erreichen des 52 GW-
Deckels.

✓ Erhebung der EEG-
Umlage weiterhin 
möglich, wenn 
nichtdiskriminierend 
und verhältnismäßig.

Derzeit § 61b EEG 2017: 40 % EEG-Umlage auf EE-Strom, der zu Eigenversorgung 
genutzt wird (außer Bestandsanlagen).
➢ Kann Regelung beibehalten werden? 
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Gemeinsam handelnde Eigenversorger

Art. 21 Abs. 4 EE-RL EEG 2017

➢ Gruppe von zumindest zwei 
gemeinsam handelnden EE-
Eigenversorgern, die sich in demselben 
Gebäude oder Mehrfamilienhaus 
befinden (Art. 2 Nr. 15 EE-RL).

➢ Dieselben Rechte wie einzelne 
Eigenversorger, außer Unterscheidung 
verhältnismäßig und hinreichend 
begründet. 

➢ Dürfen den Austausch der vor Ort 
produzierten erneuerbaren Energie 
untereinander vereinbaren.

§ 3 Nr. 19 EEG 2017: 
➢ Erfordernis der Personenidentität 

(Eigenversorger muss „selbst 
verbrauchen“): 

X Erzeugergemeinschaft innerhalb eines 
Mehrparteienhauses nicht als 
Eigenversorgung einzustufen, da 
„Betreiber-GbR“ nicht mit den 
Letztverbrauchern in den Wohnungen 
identisch (vgl. BNetzA, Leitfaden 
Eigenversorgung).

→ Unterscheidung europarechtlich weder 
verhältnismäßig noch hinreichend 
begründet, da rein formal.

→ Anpassung erforderlich. 

Stimmen die Anforderungen überein?
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Betreiber der Eigenversorgungsanlage

Art. 21 Abs. 5 EE-RL § 3 Nr. 19 EEG 2017

Anlagen von Eigenversorgern im Bereich 
erneuerbare Elektrizität können 
➢ im Eigentum eines Dritten stehen oder 
➢ hinsichtlich der Einrichtung, des 

Betriebs, einschließlich der Messung 
und Wartung, von einem Dritten 
betreut werden, wenn der Dritte 
weiterhin den Weisungen des 
Eigenversorgers im Bereich 
erneuerbare Elektrizität unterliegt.

Der Dritte gilt selbst nicht als 
Eigenversorger im Bereich erneuerbare 
Elektrizität. 

Eigenversorger muss Anlagen „selbst 
betreiben“ (vgl. BNetzA, Leitfaden 
Eigenversorgung): 
✓ Eigentum nicht erforderlich.
✓ Eigenverantwortliche Bestimmung der 

Arbeitsweise.
✓ Tragung des wirtschaftlichen Risikos.
X Tatsächliche Sachherrschaft (Faktische 

Verfügungsgewalt, Schlüsselgewalt). 

→ Kriterium der tatsächl. Sachherrschaft 
nicht europarechtskonform. 

→ Anpassung erforderlich.

Stimmen die Anforderungen überein?
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„Hausaufgaben“ für die Mitgliedstaaten (Art. 21 Abs. 6 EE-RL)
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Fazit

• Erstmals Anerkennung der Rolle von EE-Eigenversorgern und 
Festlegung von Rechten und Pflichten auf EU-Ebene.
➢ Verbesserung der Situation von Eigenversorgern in vielen 

Mitgliedstaaten (Spanien und Österreich als erste proaktive 
Umsetzungsbeispiele).

• Umsetzungsbedarf im deutschen Recht:
➢ Nicht so groß wie nach zwischenzeitlichen Entwürfen erhofft bzw. 

befürchtet.

➢ EEG-Umlage kann weiterhin erhoben werden, steht aber insb. im 
Segment zwischen 10 und 30 kW „unter Beobachtung“ hinsichtlich der 
Wirtschaftlichkeit der Eigenversorgungsprojekte.

➢ Ausweitung des Begriffs der Eigenversorgung erforderlich (gemeinsam 
handelnde Eigenversorger, Einbeziehung von Dritten beim Betrieb der 
Anlage).

• Insgesamt: Signalwirkung pro Eigenversorgung.
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Zur Vertiefung: Unser Hintergrundpapier

abrufbar unter: https://stiftung-umweltenergierecht.de/wp-content/uploads/2018/12/Stiftung_Umweltenergierecht_WueBerichte_36_EU-
Regelungen_Eigenversorgung.pdf

https://stiftung-umweltenergierecht.de/wp-content/uploads/2018/12/Stiftung_Umweltenergierecht_WueBerichte_36_EU-Regelungen_Eigenversorgung.pdf
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Bleiben Sie auf dem Laufenden

• Info|Stiftung Umweltenergierecht 
informiert periodisch über die 
aktuellen Entwicklungen

• www.umweltenergierecht.de als 
Informationsportal

http://www.umweltenergierecht.de/


Unterstützen Sie unsere Arbeit durch Zustiftungen und Spenden für laufende Forschungsaufgaben.

Spenden: BIC BYLADEM1SWU (Sparkasse Mainfranken Würzburg)
IBAN DE16790500000046743183

Zustiftungen: BIC BYLADEM1SWU (Sparkasse Mainfranken Würzburg)
IBAN DE83790500000046745469

www.stiftung-umweltenergierecht.de

Stiftung Umweltenergierecht
Dr. Markus Kahles, Europajurist (Univ. Würzburg)
Projektleiter
Ludwigstraße 22
97070 Würzburg
kahles@stiftung-umweltenergierecht.de
Tel: +49-931-79 40 77-0 
Fax: +49-931-79 40 77-29
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